
 
Hinweis zur Erschließung  
 
Die immissionsschutzrechtliche Genehmigung beinhaltet nur den Bereich der Zuwegung auf 
dem Anlagengrundstück. Diese Zuwegung wird ausschließlich über öffentliche Straßen, 
Wirtschaftswege und gesicherte Flächen geplant. Unter Register 1 „Antrag gem. §4 
BImSchG“ dem Dokument „Einverständniserklärung der Grundstückseigentümer“ wird der 
Nachweis der Grundstücksverfügbarkeit, dass die benötigen Flurstücke zur Erschließung 
vertraglich gesichert sind, erbracht. 


